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Entscheid Versicherungsgericht, 24.03.2020

Art. 10 Abs. 1 lit. b ELG; Art. 16¢c Abs. 1 ELV. Mietzinsaufteilung. Pflege- und
Betreuungsleistungen einer Assistenzperson kénnen nicht indirekt tber die
Mietzinskosten in der EL-Berechnung als anerkannte Ausgaben
berlicksichtigt werden. Im vorliegenden Fall ist eine halftige Aufteilung des
Mietzinses zwischen dem EL-Beziiger und der Assistenzperson
gerechtfertigt gewesen, da von einer etwa gleichmassigen
Nutzungsintensitat der Wohnung ausgegangen werden kann. Abweisung der
Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 24. Marz 2020, EL 2019/5).

Entscheid vom 24. Marz 2020
Besetzung

Prasident Ralph Jéhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin Huber-

Studerus; Gerichtsschreiberin Lea Hilzinger

Geschaftsnr.

EL 2019/5

Parteien

Konkursamt des Kantons St. Gallen, Regionalstelle A.___,
Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsdienst Inclusion Handicap,

Rechtsanwaltin lic. iur. Petra Kern, Gritlistrasse 20, 8002 Ziirich,
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gegen

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchfiihrungsstelle,
Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,
Gegenstand

Erganzungsleistung zur IV (Herabsetzung und Riickforderung)

far B. sel.

Sachverhalt

A.

A.a. B.___ bezog wegen einer Muskelerkrankung neben einer ausserordentlichen
Invalidenrente und einer Hilflosenentschadigung schweren Grades
Ergénzungsleistungen (vgl. EL-act. 56-7 ff., EL-act. 31-3, Dossier 2). Die Ehefrau und
die Tochter des EL-Beziigers waren in die Anspruchsberechnung eingeschlossen
(siehe z.B. EL-act. 6 f., Dossier 1).

A.b. Am 15. Januar 2016 informierte die bisherige Wohnsitzgemeinde die EL-
Durchfihrungsstelle dartiber, dass sich der EL-Bezlger von seiner Ehefrau getrennt
habe und aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sei (EL-act. 81, Dossier 2).
Hierauf berechnete die EL-Durchflihrungsstelle die EL neu (Verfligung vom 17. Januar
2016, EL-act. 79). Sie berlicksichtigte zwar den neuen (héheren) Mietzins, ging aber
davon aus, dass die Familie weiterhin zusammenlebte, d.h. die Ehefrau und die Tochter
waren weiterhin in der EL-Berechnung eingeschlossen (EL-act. 80). Am 9. Méarz 2016
teilte der EL-Bezuger der EL-Durchfihrungsstelle mit, dass er seit Januar 2016 alleine
wohne (EL-act. 73, Dossier 2). Hierauf nahm die EL-Durchfiihrungsstelle riickwirkend
ab 1. Januar 2016 eine Neuberechnung der Ergédnzungsleistungen unter Ausschluss
der Ehefrau und der Tochter vor und setzte die monatliche EL auf Fr. 2'154.-- fest (inkl.
Pramienpauschale Krankenversicherung und ausserordentlichen Ergdnzungsleistungen
[AEL]; Verfigung vom 11. Marz 2016, EL-act. 71, Dossier 2).
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A.c. Mit Verfligung vom 21. Juni 2016 sprach die IV-Stelle dem EL-Beziiger ab Beginn
der Betreuung, friilhestens ab dem 1. Marz 2016, einen Assistenzbeitrag an tatsachlich
erbrachte Assistenzstunden von monatlich durchschnittlich Fr. 4'230.45 bzw. jahrlich
maximal Fr. 50'765.40 zu (EL-act. 58, Dossier 2).

A.d. Wegen der Erhdhung der Pramienpauschale Krankenversicherung passte die EL-
Durchfuhrungsstelle die Erganzungsleistungen per 1. Januar 2017 auf Fr. 2'172.--
(Verfigung vom 19. Dezember 2016, EL-act. 54, Dossier 2) und per 1. Januar 2018 auf
Fr. 2'183.-- pro Monat (Verfligung vom 18. Dezember 2017, EL-act. 45, Dossier 2) an.

B.a. Am 15. Oktober 2018 leitete die EL-Durchfiihrungsstelle eine periodische
Uberpriifung der Erganzungsleistungen ein (EL-act. 40, Dossier 2). Am 22. Oktober
2018 informierte die Abteilung Bekdmpfung Versicherungsmissbrauch (BVM) der V-
Stelle die EL-Durchfiihrungsstelle dartiber (EL-act. 38, Dossier 2), dass der EL-Bezlger
im Rahmen von BVM-Abklarungen bezuglich seiner Wohnsituation Falschangaben

eingerdumt habe; die Assistenzperson wohne in seinem Haushalt.

B.b. Im Formular betreffend die periodische Uberpriifung der Ergénzungsleistungen
vom 5. November 2018 gab der EL-Bezlger an (EL-act. 32-3, Dossier 2), dass seine
Assistenzperson bei ihm wohne. Laut einem beiliegenden Arbeitsvertrag (EL-act. 34,
Dossier 2) hatte der EL-Bezlger die Assistenzperson ab dem 1. Juni 2016 beschéftigt.
Laut dem ab dem 1. Januar 2016 gultigen Mietvertrag hatte sich die Wohnungsmiete
des EL-Bezlgers auf brutto Fr. 1'720.-- belaufen (EL-act. 35-1 f., Dossier 2). Gemass
einem Untermietvertrag vom 1. November 2018 hatte der EL-Bezlger seiner
Assistenzperson ab dem 1. November 2018 unentgeltlich ein mdbiliertes Pikettzimmer
inklusive Mitbenttzung von Kiiche, Bad/Dusche, Wohnzimmer, Internet, Trockenraum/
Waschehéangeplatz, Waschkiche/Waschmaschine/Tumbler und Balkon/Garten/

Gartensitzplatz/Terrasse zur Verfligung gestellt (EL-act. 35-3 f., Dossier 2).

B.c. Am 7. November 2018 gingen die bei der IV-Stelle angeforderten Akten bei der
EL-Durchfiihrungsstelle ein (EL-act. 31, Dossier 2). Der EL-Bezlger hatte bei einer
Befragung vom 19. Oktober 2018 (EL-act. 31-2 ff., Dossier 2) durch die IV-Stelle

zundchst angegeben, alleine in der Wohnung zu leben; seine Assistenzperson habe
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von November 2016 bis Juni 2018 in C.___ gewohnt und ihren Wohnort anfangs Juni
2018 nach D.___ an die E.___ verlegt. Spater hatte er eingerdumt, dass die
Assistenzperson wéahrend ihres Aufenthalts in der Schweiz die Nacht und auch den Tag

far gewodhnlich in seiner Wohnung verbracht habe.

B.d. Mit Verfiigung vom 14. November 2018 (EL-act. 27, Dossier 2) setzte die EL-
Durchfuhrungsstelle die Erganzungsleistungen riickwirkend ab 1. Juni 2016 neu fest.
Zur Begriindung flihrte sie an, dass die Assistenzperson gemass der aktuellen Abfrage
im kantonalen Einwohnerregister seit dem 1. Juni 2016 Wohnsitz in der Schweiz habe
und vom 1. Juni 2016 bis 31. Oktober 2018 in C.___ gemeldet gewesen sei. Gemass
dem IV-Gespréachsprotokoll vom 19. Oktober 2018 habe die Assistenzperson aber gar
nie an der angegebenen Adresse in C.___ gewohnt, sondern seit Beginn ihrer Tatigkeit
im Haushalt des EL-Bezigers gelebt. Laut dem Arbeitsvertrag habe die
Assistenzperson ihre Tatigkeit am 1. Juni 2016 begonnen. Somit sei erstellt, dass die
Assistenzperson seit diesem Zeitpunkt im selben Haushalt wie der EL-Bezuger gelebt
habe. Deshalb kénne nur der Mietzinsanteil des EL-Bezligers in der EL-Berechnung
bericksichtigt werden. Die Korrektur habe auf den Zeitpunkt zu erfolgen, in dem die
Sachverhaltsédnderung eingetreten sei. Die unrechtméassigen Leistungen seien
zurlickzuerstatten. Die EL-Durchflhrungsstelle hatte die EL-Berechnung insoweit
angepasst, als sie beim Mietzins einen "Anteil Mitbewohner" in der H6he von Fr.
10'200.--, d.h. in der H6he der Hélfte des bisher angerechneten Mietzinses,
bericksichtigt hatte. Die monatliche EL betrug ab 1. Juni 2016 noch Fr. 1'304.--, ab

1. Januar 2017 noch Fr. 1'322.-- und ab 1. Januar 2018 noch Fr. 1'333.--. Die
Ruckforderung fur den Zeitraum 1. Juni 2016 bis 30. November 2018 belief sich auf
insgesamt Fr. 25'500.--.

B.e. Dagegen erhob der EL-Beziiger am 20. November 2018/6. Dezember 2018
Einsprache (EL-act. 15, 18, Dossier 2). Er machte geltend, es kdnne nicht sein, dass die
Assistenzperson, die im Pikettzimmer Zeit verbringe, die Hélfte des Mietzinses
bezahlen misse. Die Assistenzperson arbeite neun Monate pro Jahr fir ihn. Den Rest
des Jahres verbringe sie in ihrem Heimatland, wo sie auch eine Wohnung bezahle. Sie
arbeite fur ihn 24 Stunden pro Tag im Pikettdienst, davon seien sechs Stunden pro Tag

bezahlt. Weil sie in den Pausen das Zimmer jedoch flir sich privat nutze, sei er bereit,
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ihr einen Mietanteil von héchstens Fr. 160.-- in Rechnung zu stellen. Ansonsten diene

ihr das Zimmer als Arbeits- und Pikettzimmer.

B.f. Der zusténdige Sachbearbeiter der IV-Stelle/Abteilung BVM teilte der EL-
Durchflhrungsstelle auf Anfrage hin am 14. Dezember 2018 mit (EL-act. 9, Dossier 2),
dass die Assistenzperson ein Zimmer flr sich alleine habe, welches nur unwesentlich
kleiner sei als das Elternschlafzimmer. Dort habe die Assistenzperson ihre eigenen
Mobel. Sie bewege sich frei in der Wohnung und nutze auch das Wohnzimmer und die
Kiche und habe héchstwahrscheinlich eine eigene Nasszelle. Gemass seiner
Wahrnehmung kénne nicht von einer deutlich ungleichen Nutzung der Wohnung

ausgegangen werden.

B.g. Mit Entscheid vom 3. Januar 2019 wies die EL-Durchfiihrungsstelle die Einsprache
ab (EL-act. 4, Dossier 2). Beziglich des EL-Anspruchs ab Dezember 2018 entzog sie
einer allfélligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung. Zur Begriindung hielt sie fest,
es sei unbestritten, dass die Assistenzperson ihren Wohnsitz seit Juni 2016 beim EL-
Bezuger habe. Jede Person habe unabhangig davon, ob und was flr eine Tatigkeit sie
ausulbe, ihre Wohnkosten selber zu tragen und kénne sie nicht einem EL-Bedurftigen
Ubertragen. Der EL-Bezliger hatte mit der Assistenzperson rechtzeitig einen
Untermietvertrag Gber einen angemessenen Mietzinsanteil abschliessen missen. Da er
gleichzeitig Arbeitgeber sei, hatte er diesen Mietzinsanteil mit ihrem (ggf. entsprechend

héheren) Lohn verrechnen kénnen. Die Ruckforderung sei zu Recht erfolgt.
C.

C.a. Gegen diesen Entscheid liess der EL-Beziiger am 1. Februar 2019 Beschwerde
erheben (act. G 1). Seine Rechtsvertreterin beantragte die Aufhebung des
Einspracheentscheides; dem EL-Bezlger seien die bis Ende November 2018
ausgerichteten Erganzungsleistungen auch ab Dezember 2018 auszurichten und auf
die EL-Ruckforderung fur den Zeitraum Juni 2016 bis November 2018 sei zu
verzichten. Die Rechtsvertreterin stellte zudem ein Gesuch um unentgeltliche
Rechtsverbeistandung. Zur Begriindung der Beschwerde machte sie geltend, der EL-
Bezlger sei unter anderem gestutzt auf den Modell-NAV des Staatssekretariats fur
Wirtschaft (SECO) verpflichtet, seinen im gleichen Haushalt wohnenden

Arbeitnehmenden ein abschliessbares Einzelzimmer, die Mitbenitzung der sanitaren
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Einrichtungen und eine gesunde und ausreichende Verpflegung zu gewahren. Die
Assistenzperson habe ihren Wohnsitz in ihrem Heimatland. Das ihr in der Wohnung des
EL-Bezlgers zur Verfigung gestellte Zimmer benutze sie nur zu Arbeitszwecken und
nur wahrend denjenigen Monaten, in denen sie flr den EL-BezUliger tatig sei. Die
Assistenzperson musse deshalb keinerlei Entgelt flr das fur die Pflege und Betreuung

des EL-Bezlgers benutzte Zimmer entrichten.

C.b. Die EL-Durchfiihrungsstelle (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beantragte am
19. Februar 2019 die Abweisung der Beschwerde (act. G 4). Zur Begrindung verwies

sie auf die Erwagungen im Einspracheentscheid.

C.c. Am 4. Méarz 2019 bewilligte das Gericht die unentgeltliche Rechtsverbeistandung

fur das Verfahren vor dem Versicherungsgericht (act. G 6).

C.d. Die Rechtsvertreterin des EL-Beziigers beantragte in ihrer Replik vom 1. April
2019 (act. G 8) die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde;
eventualiter sei die Beschwerde beférderlich zu behandeln. Zur materiellen
Begriindung machte sie erganzend geltend, dass es fur die Pflege und Betreuung, die
der EL-Bezliger regelméassig tagsitber und auch in der Nacht bendétige, unerlasslich sei,
dass sich die Betreuungsperson in seiner unmittelbaren Nahe und somit in seiner
Wohnung aufhalte. Ohne ein entsprechendes Pikett-Zimmer wére es der
Assistenzperson nicht mdglich, die notwendige Betreuungsarbeit zu leisten. Da es sich
dabei sinngeméass um ein Arbeitszimmer handle, kénne nicht die Rede davon sein,
dass der EL-Beziger eine gleichberechtigte Mitbewohnerin habe, die fur die Halfte des
Mietzinses aufzukommen hétte. Hinzu komme, dass der Tochter des EL-Bezlgers ein
Zimmer zur Verfugung stehe, welches diese zurzeit jedes zweite Wochenende benutze.
Sollte das Gericht wider Erwarten nicht davon ausgehen, dass es sich beim von der
Assistenzperson benutzten Zimmer um ein Arbeits- bzw. Pikettzimmer handle, wéare zu
bericksichtigen, dass in Arbeitsverhaltnissen Gber hauswirtschaftliche Tatigkeiten
gemass Art. 7 der Verordnung des Bundesrates Uber den Normalarbeitsvertrag flr
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirtschaft) eine
zur Verfiigung gestellte Unterkunft einen Naturallohn darstelle. Entsprechend wlrden
auch der Modell-NAV fir die Regelung der 24-Stunden-Betreuung des SECO sowie die

Caritas in ihren Merkblattern fir die 24-Stunden-Betreuung empfehlen, dass eine zur

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 6/14



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Verflgung gestellte Unterkunft als Naturallohn zu berlcksichtigen sei, flr welchen
gestitzt auf Art. 11 AHVV ein Betrag von Fr. 11.50 pro Nacht bzw. Fr. 345.-- pro Monat
einzusetzen sei. Wirde man fir die Zimmerbenutzung durch die Assistenzperson
monatlich Fr. 345.-- von den Wohnkosten von Fr. 1'720.-- abziehen, misste derselbe
Betrag wiederum als behinderungsbedingte Auslagen bei den Krankheits- und
Behinderungskosten beriicksichtigt werden. Es stelle sich die Frage, ob auf dieses
"Nullsummenspiel" bzw. auf den aufgrund der zusatzlichen Arbeitgeberbeitrage gar
hoéheren EL-Anspruch auch angesichts des administrativen Aufwands nicht besser

verzichtet werden sollte.

C.e. Am 29. Mai 2019 teilte das Gericht der Rechtsvertreterin des EL-Beziigers mit
(act. G 10), dass Uber den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung

voraussichtlich ein prasidialer Zwischenentscheid ergehen werde.

C.f. Am 11. Juni 2019 gingen die vom Gericht angeforderten IV-Akten betreffend den
vom EL-Bezliger bezogenen Assistenzbeitrag ein (act. G 11 f.). Die Rechtsvertreterin

des EL-Bezlgers verzichtete auf eine Stellungnahme zu den IV-Akten (act. G 16). Am
10. Juli 2019 reichte sie eine Kotennote Uber den Betrag von Fr. 3'416.70 ein (act. G

16.2).

C.g. Am 18. Juli 2019 informierte die Rechtsvertreterin des EL-Beziigers das Gericht

darlber, dass ihr Mandant am 7. Juli 2019 verstorben sei (act. G 18).

C.h. Das Gericht sistierte das Verfahren am 26. Juli 2019, bis Klarheit Uber den Antritt
der Erbschaft und die Entscheidung der Erben tber die Weiterflihrung des Prozesses
bestehe, einstweilen langstens bis 31. Oktober 2019 (act. G 19). Am 12. September
2019 teilte das Konkursamt Regionalstelle A.___ dem Gericht mit, dass die Erbschaft
ausgeschlagen worden sei und dass mit Wirkung ab 29. August 2019 Uber den
Nachlass des EL-Bezlgers der Konkurs eréffnet worden sei. Das Konkursamt
Regionalstelle A.___ sei mit der Durchfihrung des Verfahrens beauftragt worden (act. G
21). Am 24. September 2019 orientierte die ehemalige Rechtsvertreterin des
verstorbenen EL-Bezligers das Gericht darliber, dass sie vom Konkursamt
(nachfolgend: Beschwerdefiihrerin) zur Weiterfiihrung des Beschwerdeverfahrens

bevollméchtigt worden sei (act. G 23). Sie bat darum, das Beschwerdeverfahren

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 7/14



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

wiederaufzunehmen. Das Gericht hob die Sistierung am 3. Oktober 2019 auf (act. G
24).

C.i. Die Beschwerdefiihrerin bat das Gericht am 19. Dezember 2019 darum, den

vorliegenden Prozess baldméglichst zu erledigen (act. G 25).

Erwdgungen

1.

1.1. Strittig ist, ob die von der Beschwerdegegnerin mit der Verfiigung vom

14. November 2018 vorgenommene — und mit dem angefochtenen
Einspracheentscheid vom 3. Januar 2019 bestétigte — Korrektur der
Revisionsverfigung vom 11. Marz 2016 (sowie der nachfolgenden
Revisionsverfigungen vom 19. Dezember 2016 und 18. Dezember 2017) und die
daraus fur den Zeitraum 1. Juni 2016 bis 30. November 2018 resultierende
Ruckforderung von insgesamt Fr. 25'500.-- rechtmassig gewesen ist.

1.2. Die jahrliche Erganzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten
Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen Ubersteigen (Art. 9 Abs. 1 des
Bundesgesetzes lUber Ergdnzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, ELG, SR 831.30). Die anerkannten Ausgaben und die
anrechenbaren Einnahmen, worin in bestimmtem Umfang auch das Vermdégen
einbezogen ist, werden nach den in Art. 10 und 11 ELG sowie in Art. 11 bis 18 der
Verordnung Uber Ergénzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELV, SR 831.301) festgelegten Bestimmungen ermittelt.
Unrechtméssig bezogene Leistungen sind zurlickzuerstatten (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesgesetzes lber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, SR
830.1).

1.3. Die Beschwerdegegnerin hat die EL rlickwirkend ab 1. Juni 2016 mit der
Begrindung korrigiert, dass ab dem 1. Juni 2016 die vom EL-Beziiger angestellte
Assistenzperson bei diesem gelebt habe und dass der Mietzins deshalb halftig
aufzuteilen sei. Sie hat also die Verfigung vom 11. Méarz 2016, mit welcher der EL-
Anspruch ab 1. Januar 2016 festgesetzt worden war, in Revision gezogen (Art. 17 Abs.
2 ATSG). Nachfolgend ist zu prifen, ob dies korrekt gewesen ist.
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2.

2.1. Als Ausgaben anzurechnen sind nach 10 Abs. 1 lit. b ELG der Mietzins einer
Wohnung und die damit zusammenhdngenden Nebenkosten (Ziff. 1); als jahrlicher
Hdchstbetrag werden bei alleinstehenden Personen Fr. 13'200.-- anerkannt; bei der
notwendigen Miete einer rollstuhlgéngigen Wohnung werden zusétzlich Fr. 3'600.--
anerkannt (Ziff. 3). In der bis am 31. Dezember 2015 glltigen Fassung hatte das
kantonale Ergdnzungsleistungsgesetz (ELG SG, sGS 351.5) den Beztigern ordentlicher
Ergénzungsleistungen unter bestimmten Voraussetzungen (Art. 5) einen Anspruch auf
ausserordentliche Ergénzungsleistungen eingerdumt. EL-Bezligern ohne Aufenthalt im
Heim oder Spital war zusétzlich der um einen Drittel erhdhte Betrag fur Mietzinsen nach
Art. 10 Abs. 1 lit. b Ziff. 2 und 2 ELG, d.h. Fr. 4'400.-- pro Jahr, angerechnet worden
(Art. 7 ELG SG). In der ab 1. Januar 2016 gultigen Fassung sieht das ELG SG keinen
Anspruch mehr auf ausserordentliche Erganzungsleistungen vor. Laut den
Ubergangsbestimmungen werden jedoch alleinstehenden Personen, die bei
Vollzugsbeginn des VIII. Nachtrags vom 28. April 2015 ausserordentliche
Erganzungsleistungen bezogen haben, bis zu einer Erhéhung der als anrechenbar
geltenden Mietzinsmaxima nach Art. 10 Abs. 1 lit. b ELG als Ausgaben fir den Mietzins
einer Wohnung und die damit zusammenhangenden Nebenkosten héchstens Fr.
17'600.-- je Jahr angerechnet (Art. 25 Abs. 1 lit. a ELG SG in der ab 1. Januar 2016
gulltigen Fassung). Die Mietzinsmaxima werden erst ab 1. Januar 2021 erhéht werden.
Die Ubergangsbestimmungen haben im hier relevanten Zeitraum also Giiltigkeit gehabt
(www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-77929. html,
besucht am 30. Januar 2020).

2.2. Die Beschwerdegegnerin ist urspringlich davon ausgegangen, dass der EL-
Bezlger alleine in der von ihm gemieteten Wohnung gelebt hat. Da er auf einen
Rollstuhl angewiesen gewesen und einen Anspruch auf ausserordentliche
Ergénzungsleistungen gehabt hat, hat der maximal zu bertcksichtigende jahrliche
Mietzins Fr. 21'200.-- betragen (Fr. 13'200.-- + Fr. 3'600.-- + Fr. 4'400.--). Der
Bruttomietzins der Wohnung des EL-Bezlgers hat sich ab dem 1. Januar 2016 auf Fr.
1'720.-- pro Monat belaufen (EL-act. 35-1 f., Dossier 1). Davon hat die
Beschwerdegegnerin die Kosten flr den TV-/ Radioanschluss von Fr. 20.-- abgezogen
(EL-act. 3, Dossier 1; EL-act. 79 Dossier 2). Folglich hat sich der anerkannte Mietzins
urspringlich auf Fr. 20'400.-- pro Jahr (12 x Fr. 1'700.--), davon Fr. 3'600.-- aus
ausserordentlicher EL, belaufen. Aufgrund der erwéhnten Ubergangsbestimmungen hat
der EL-Bezliger nach der urspriinglichen Berechnung (ohne hélftige Mietzinsaufteilung)
auch nach der Abschaffung der ausserordentlichen Erganzungsleistungen ab 1. Juni
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2016 weiterhin einen Anspruch auf eine ausserordentliche Erganzungsleistung in der
bisherigen H6he gehabt.

2.3. Werden Wohnungen oder Einfamilienhduser auch von Personen bewohnt, welche
nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind, dann ist der Mietzins auf die
einzelnen Personen aufzuteilen. Die Mietzinsanteile der Personen, welche nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossen sind, werden bei der Berechnung der jahrlichen
Ergénzungsleistung ausser Betracht gelassen (Art. 16¢c Abs. 1 ELV). Die Aufteilung hat
grundsatzlich zu gleichen Teilen zu erfolgen (Abs. 2). Das Versicherungsgericht des
Kantons St. Gallen hat in seinem Entscheid vom 25. August 2015 (EL 2014/9), welcher
vom Bundesgericht in einem Leitentscheid bestétigt worden ist (BGE 142 V 299),
erwogen, dass der Sinn und Zweck der Ubernahme der Mietzinskosten einzig die
Deckung des existenziellen Wohnbedurfnisses und nicht die Vergltung von
Betreuungsleistungen durch Mitbewohner sei. Hinzu komme, dass durch die indirekte
Abgeltung der Betreuungsleistungen durch Mitbewohner tGber die Nichtanrechnung
eines Mietzinsanteils ein Teil der Kosten flr die Betreuungsleistungen systemwidrig auf
den Bund Uberwalzt wirde. Da Art. 14 Abs. 1 ELG explizit vorsehe, dass die Kantone
allein die Krankheits- und Behinderungskosten zu tragen hatten, wirde eine indirekte
Vergltung dieser Kosten Uber den Mietzins auch gegen diese Gesetzesbestimmung
verstossen. Demzufolge sei die indirekte Vergttung der Kosten fur
Betreuungsleistungen von Mitbewohnern tber die Ausgabenposition Mietzins nicht mit
dem Sinn und Zweck der Ubernahme der Kosten fiir den Mietzins nach Art. 10 Abs. 1
lit. b ELG und auch nicht mit Art. 14 Abs. 1 ELG vereinbar und damit gesetzeswidrig
(Erw. 3.2.2).

2.4. Der EL-Bezlger hat die Assistenzperson gemass dem eingereichten Arbeitsvertrag
(EL-act. 34, Dossier 2) ab dem 1. Juni 2016 beschéftigt. Anlasslich einer Befragung
durch die IV-Stelle vom 19. Oktober 2018 hat er eingerdumt, dass die Assistenzperson
nie an der von ihr gemeldeten Adresse, sondern — wahrend ihrer Arbeitseinséatze fir ihn
in der Schweiz — stets bei ihm gelebt habe. Die Assistenzperson muss das
Pikettzimmer also nicht nur wahrend ihrer Arbeitseinsatze, sondern auch privat genutzt
haben. Der EL-Bezlger hat von der Assistenzperson keinen Mietzins fir die Wohnung
verlangt. Es ist jedoch nicht Sinn und Zweck der Erganzungsleistungen, den
Wohnbedarf nicht in der EL-Berechnung eingeschlossener Personen zu decken.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin dem EL-Bezlger zu
Recht ab dem 1. Juni 2016 nicht den vollen Mietzins zum Abzug zugelassen hat.

2.5. Der Vollstandigkeit halber bleibt folgendes anzumerken: Mit der Rechtsvertreterin
der Beschwerdeflhrerin ist davon auszugehen, dass es sich bei der der
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Assistenzperson zur Verfigung gestellten Wohnmdglichkeit um einen Naturallohn
gehandelt hat. Wie dieser aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht abzudecken ist,
beispielsweise Uber den Assistenzbeitrag oder tUber Art. 14 ELG, ist nicht Gegenstand
des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.

2.6. Somit stellt sich noch die Frage, ob die von der Beschwerdegegnerin
vorgenommene hélftige Mietzinsaufteilung richtig gewesen ist. Gemass den
Erlauterungen des Bundesamtes fiir Sozialversicherungen (BSV) zur Anderung der ELV
auf den 1. Januar 1998 ist der Mietzins grundsatzlich nach Képfen und nicht nach der
Anzahl der bewohnten Zimmer oder der genutzten Wohnflache aufzuteilen (vgl. AHI-
Praxis 1998, S. 27 ff, 34; Ralph J6éhl/Patricia Usinger-Egger, Ergédnzungsleistungen zur
AHV/IV, in: Schweizerisches Bundessozialversicherungsrecht, Band XIV Soziale
Sicherheit, 3. Auflage 2015, S. 1760 N 71). In Sonderfallen, wenn zum Beispiel eine
Person den grdssten Teil der Wohnung fur sich in Anspruch nimmt, kann je nach den
Verhaltnissen eine andere Aufteilung vorgenommen werden (Rz. 3231.04 der
Wegleitung Uber die Ergdnzungsleistungen zur AHV und IV, WEL, Stand: 1. Januar
2019). Entgegen der Auffassung des BSV und des Bundesgerichts (siehe z.B. Urtell
vom 21. Februar 2019, 9C_242/2018 E. 3 und 4) tragt die gleichmassige Aufteilung der
Wohnkosten jedoch nur dem Normalfall Rechnung, in dem zwei oder mehr Personen
eine Wohnung gleichméssig nutzen, d.h. gleich viele Zimmer bewohnen oder
annahernd dieselbe Wohnflache zur Verfligung haben. Denn ein wirtschaftlich
denkender Mensch, der eine Wohnung deutlich weniger intensiv nutzt als seine
Mitbewohner, ist nicht bereit, einer Kostenaufteilung "nach Képfen" zuzustimmen (J6hl/
Usinger-Egger, a.a.0., S. 1760 N 71).

2.7. Gemass dem eingereichten Untermietvertrag hat der Assistenzperson ein
mobiliertes "Pikettzimmer" zur Verfligung gestanden. Die Kiiche, das Bad, das
Wohnzimmer, der Trockenraum, die Waschklche und der Balkon/die Terrasse hat sie
mitbendtzen dirfen. Nicht zur MitbenUtzung zur Verfligung gestanden hat das
Kellerabteil. Ein Mitarbeiter der Abteilung BVM der IV-Stelle und eine Fachperson
Assistenzbeitrag haben am 19. Oktober 2018 ein Gesprach mit dem EL-Bezlger in
dessen Wohnung gefuhrt und dabei einen Augenschein von der Wohnung nehmen
koénnen (IV-act. 516-1 ff/21 f.). Auf Nachfrage hin hat der Mitarbeiter der Abteilung BVM
der Beschwerdegegnerin am 14. Dezember 2018 berichtet (EL-act. 9, Dossier 2), dass
die 4.5-Zimmerwohnung Uber zwei Nasszellen, ein Wohnzimmer mit offener Kliche, ein
"Elternschlafzimmer" und zwei "Kinderzimmer", wovon die Assistenzperson das
grossere flr sich alleine habe, verfiige. Die Assistenzperson bewege sich frei in der
Wohnung und nutze auch das Wohnzimmer und die Klche; sie verflige
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hdchstwahrscheinlich auch Uber eine eigene Nasszelle. Demnach kann davon
ausgegangen werden, dass der EL-Beztger und die Assistenzperson die Wohnung
etwa gleich intensiv genutzt haben. Zwar hat die Assistenzperson (Hauptbetreuerin) die
Wohnung nur wdhrend etwa neun Monaten pro Jahr, d.h. wahrend ihres
Arbeitseinsatzes, genutzt. Gestltzt auf das Gesprachsprotokoll der IV-Stelle vom 19.
Oktober 2018 ist aber davon auszugehen, dass in der restlichen Zeit die beiden
"Aushilfs-Assistenzpersonen" das Zimmer genutzt haben (EL-act. 31-7 f., Dossier 2).

2.8. Der Tochter des EL-Bezigers hat in der Wohnung ebenfalls ein Zimmer zur
Verfligung gestanden, welches sie an den alle zwei Wochen stattfindenden
Besuchswochenenden genutzt hat. Da sie im hier relevanten Zeitraum (1. Juni 2016 bis
November 2018) nicht mehr in der EL-Berechnung eingeschlossen gewesen ist, wirde
sich eigentlich die Frage stellen, ob ihr ebenfalls ein Mietzinsanteil anzurechnen ware.
Diese Frage kann jedoch offen gelassen werden: Der EL-Bezlger ist bereits per 1.
Januar 2016 aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen; ab diesem Zeitpunkt ist die
Tochter in der EL-Berechnung nicht mehr eingeschlossen gewesen. Es ist davon
auszugehen, dass die Tochter ab dem Auszug des EL-Beziigers (1. Januar 2016) Uber
ein Zimmer in dessen Wohnung verfligt und dieses an den Besuchswochenenden
genutzt hat. Die Anrechnung eines allfalligen Mietzinsanteiles der Tochter hatte also auf
diesen Zeitpunkt hin erfolgen missen. Beziiglich der Wohnsituation der Tochter ist im
hier massgebenden Zeitraum keine Anderung eingetreten. Diesbeziiglich fehlt es somit
an einem Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 2 ATSG. Deshalb ist zu fingieren,
dass der EL-Bezliger und die Assistenzperson(en) die Wohnung ab dem 1. Juni 2016
nur zu zweit genutzt haben. Da sie die Wohnung — wie vorne dargelegt — etwa
gleichmassig genutzt haben, ist der Mietzins hélftig aufzuteilen. Zusammenfassend ist
davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht rlickwirkend ab dem 1.
Juni 2016 eine halftige Mietzinsaufteilung vorgenommen hat. In Bezug auf den EL- und
AEL-Anspruch ab 1. Juni 2016 erweist sich die dem angefochtenen
Einspracheentscheid zugrunde liegende Anspruchsberechnung somit als korrekt.

2.9. Der anrechenbare Mietzins hat folglich ab 1. Juni 2016 nur noch Fr. 10'200.--
betragen. Der Anspruch auf ausserordentliche Erganzungsleistungen ist damit
weggefallen. Die Ruckforderung fur den Zeitraum 1. Juni 2016 bis 30. November 2018
hat sich, wie von der Beschwerdegegnerin errechnet, auf insgesamt Fr. 25'500.--
belaufen; davon hat es sich im Umfang von Fr. 16'500.-- um ordentliche
Ergénzungsleistungen und im Umfang von Fr. 9'000.-- um ausserordentliche
Erganzungsleistungen gehandelt.

2.10. Demnach ist die Beschwerde abzuweisen.
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3.
3.1. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

3.2. Dem wahrend des laufenden Beschwerdeverfahrens verstorbenen EL-Beziliger war
am 4. Mérz 2019 die unentgeltliche Rechtsverbeistdndung bewilligt worden. Die
unentgeltliche Rechtspflege wird stets einer bestimmten Person erteilt, nicht aber
allfélligen Rechtsnachfolgern dieser Person. Die unentgeltliche Rechtspflege ist mit der
bedurftigen Person als Partei verknipft und erlischt mit deren Ausscheiden aus dem
Prozess. Sie ist nicht Ubertragbar (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 24. Februar
2005, 4P.314/2004 E. 3). Der Staat hat der Rechtsvertreterin des verstorbenen EL-
Beziigers somit nur die Kosten der Rechtsvertretung bis zu dessen Ableben (7. Juli
2019) zu bezahlen. Das Honorar wird vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne
Rulcksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der
Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG). In der
Verwaltungsrechtspflege betragt das Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22
Abs. 1 lit. b der Honorarordnung (sGS 963.75) pauschal Fr. 1'000.-- bis Fr. 12'000.--.
Bei einem durchschnittlichen EL-Fall spricht das Versicherungsgericht praxisgemass
eine pauschale Parteientschadigung von Fr. 3'000.-- zu. Die Rechtsvertreterin des
verstorbenen EL-Bezlgers hat am 10. Juli 2019 eine Honorarnote tber Fr. 3'416.70
(Stundenansatz von Fr. 250.--) eingereicht, in welcher sie ihre Aufwendungen bis und
mit dem 10. Juli 2019 abgerechnet hatte. Vom Tod des EL-Beziigers hat sie gemass
ihren Angaben erst am 18. Juli 2019 erfahren. Eigentlich wirde sich also die Frage
stellen, ob die Aufwendungen vom 9. und 10. Juli 2019 (insgesamt Fr. 458.35) — d.h.
die nach dem Tod des EL-Bezligers, jedoch vor der Kenntnisnahme des Todes durch
die Rechtsvertreterin getétigten Aufwendungen — ebenfalls vom Staat zu entschadigen
seien. Diese Frage kann aber offen gelassen werden, da es sich um einen EL-Fall
handelt, der einen deutlich unterdurchschnittlichen objektiv notwendigen
Vertretungsaufwand verursacht hat. Das rechtfertigt eine pauschale Entsch&digung von
Fr. 2'500.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer). Diese ist um einen
Flnftel zu kirzen (Art. 31 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes, sGS 963.70). Der Staat hat die
Rechtsvertreterin des EL-Beziigers somit pauschal mit Fr. 2'000.-- (einschliesslich
Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschadigen.

3.3. Beziiglich den kantonalrechtlichen Teil dieses Urteils steht als Rechtsmittel eine
Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen zur Verfligung.
Diesbezuglich gilt die kirzere Rechtsmittelfrist von 14 statt 30 Tagen.

Entscheid

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 13/14



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

im Zirkulationsverfahren geméss Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Staat entschadigt die Rechtsvertreterin des EL-Bezligers mit Fr. 2'000.--
(einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer).

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 14/14



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 24.03.2020
	Art. 10 Abs. 1 lit. b ELG; Art. 16c Abs. 1 ELV. Mietzinsaufteilung. Pflege- und Betreuungsleistungen einer Assistenzperson können nicht indirekt über die Mietzinskosten in der EL-Berechnung als anerkannte Ausgaben berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall ist eine hälftige Aufteilung des Mietzinses zwischen dem EL-Bezüger und der Assistenzperson gerechtfertigt gewesen, da von einer etwa gleichmässigen Nutzungsintensität der Wohnung ausgegangen werden kann. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. März 2020, EL 2019/5).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T06:11:26+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



